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Text 

Beeinträchtigung der Umwelt 

§ 79b. Ist der Schaden an einer körperlichen Sache auch eine wesentliche Beeinträchtigung der 
Umwelt (§ 101a Abs. 1) und ist eine Wiederherstellung des vorigen Zustandes durch den haftpflichtigen 
Betreiber nicht tunlich oder findet sich dieser nicht zur Wiederherstellung bereit, so gebührt dem 
Geschädigten auch dann der Ersatz der Kosten der Wiederherstellung, wenn diese Kosten den Wert der 
beschädigten Sache übersteigen. Der Geschädigte kann die Wiederherstellungskosten vorschußweise 
verlangen, hat eine Vorschußleistung in einem den Wert der beschädigten Sache übersteigenden Ausmaß 
jedoch zurückzuerstatten, wenn er nicht innerhalb angemessener Zeit den vorigen Zustand 
wiederherstellt. 


